
 

 

 
 
 
 

VOLLMACHT 
 
Der Rektor der Medizinischen Universität Graz (im Folgenden: „MUG“), Herr Univ.-Prof. 
Dr. Josef Smolle, erteilt diese Vollmacht gemäß § 28 (1) UG 2002 idgF iVm den Richtlinien des 
Rektorats der MUG, veröffentlicht im Mitteilungsblatt 23. Stk. RN 57 vom 18. Februar 2004 an  
 
 

Frau Ao.Univ.-Prof. Dr. Irmgard LIPPE 
(im Folgenden: „die BEVOLLMÄCHTIGTE“) 

geboren am 01.10.1958 
 
 
Die BEVOLLMÄCHTIGTE ist Vizerektorin für Forschung. 
 
Die BEVOLLMÄCHTIGTE ist zu folgenden privatrechtlichen Rechtsgeschäften ermächtigt:  
 

• Alle privatrechtlichen Rechtsgeschäfte, die der MUG erlaubt sind und die nicht aufgrund 
zwingender gesetzlicher Vorschrift dem Rektor vorbehalten sind bzw. von diesem ad 
personam gezeichnet werden müssen. 

 
Dabei ist die BEVOLLMÄCHTIGTE im Rahmen der oben genannten Rechtsgeschäfte berechtigt, 
für die MUG gemeinsam mit dem Rektor oder einer anderen Vizerektorin/einem anderen 
Vizerektor zu zeichnen und die MUG daraus rechtswirksam zu verpflichten. 
 
 
Im übrigen ist die BEVOLLMÄCHTIGTE auch berechtigt, mit einer/einem vom Rektor mit 
„Vollmacht“ oder „Auftrag und Vollmacht“ betrauten Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer gemeinsam 
zu zeichnen und die MUG daraus rechtswirksam zu verpflichten; dies aber nur im Rahmen von 
deren/dessen im Mitteilungsblatt der MUG sowie im Internet veröffentlichten Vollmacht. 
 
Diese Vollmacht kann jederzeit durch den Rektor widerrufen werden. Der Widerruf wird im 
Mitteilungsblatt der MUG sowie im Internet veröffentlicht. 
 
Die Vollmacht vom 28.04.2008 wird hiermit widerrufen. 
 

 

Graz, am 18.06.2008 Medizinische Universität Graz 

 Der Rektor 
 Univ.-Prof. Dr. Josef Smolle 

 


